
 1 

 AMTSBLATT                

DES LANDKREISES AICHACH-FRIEDBERG 
     

 
 
18.März 2009 

Herausgeber: Landratsamt Aichach-Friedberg  und Dienststelle Friedberg 
Halbjährlicher Bezugspreis Euro 50,00. Bestellungen über das 

Landratsamt, 86551 Aichach.  Kündigungen nur pro Halbjahr möglich. 
Kostenloser Bezug über das Internet unter:                            

www.lra-aic-fdb.de 
Einzelverkauf, Landratsamt – Pforte Euro 2,50 

 

 
Jahrgang 64/Nr. 3 

Inhaltsverzeichnis 
 

Bekanntmachung des Landratsamtes 
Aichach-Friedberg; Wasserrecht 

 
 Bekanntmachung der Landratsamtes 

Aichach-Friedberg; Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung/Vollzug des Tierseuchen- 
gesetzes 

 
 Bekanntmachung des Landratsamtes 

Aichach-Friedberg; Bundestagswahl     
2009 und 1. Änderung der Satzung zu 
Bürgerbegehren 

 
 

 Bekanntmachung des Landratsamtes 
Aichach-Friedberg; Bauamt 

 
 Bekanntmachung des Landratsamtes 

Aichach-Friederg; Abfallrecht 
 

 
 

 Bekanntmachung des Landratsamtes 
Aichach-Friedberg; Satzung zur Regelung 
der Entschädigung ehrenamtlich tätiger 
Kreisbürgerinnen und Kreisbürger 

 
 

  
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Wasserrecht 
 
Wasserrecht 
Gemeinde:  Rehling     
Fl.Nr./Gemarkung :  2965 / Rehling 
Maßnahme:    Zutagefördern von 

Grundwasser aus einem 
bestehenden Brunnen 

                           für die Brauerei Scherneck
  

Antragsteller:  Carola Siedler Freifrau von Schaezler,  
                          Scherneck 1, 86508 Rehling  
  
Bekanntgabe des Ergebnisses der Umweltver-
träglichkeitsvorprüfung nach Art. 83 Abs. 3 Satz 2 
des Bayerischen Wassergesetzes 
  
1. Die Antragstellerin Carola Siedler Freifrau von  
Schaezler hat beim Landratsamt Aichach-Friedberg      
Die wasserrechtliche Gestattung für das Zutage- 
fördern von Grundwasser aus einem bestehenden  
Brunnen für die Brauerei Scherneck beantragt. Im  
Rahmen des Verfahrens hat das Landratsamt Aichach- 
Friedberg nach § 3c Abs1 Satz 2 des Gesetzes über  
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver- 
bindung mit Nr. 13.3.2 der Anlage 1 zum UVPG bzw.  
Art. 83 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes  
(BayWG) i. V. m. Nr. 13.3.3 der Anlage III zum BayWG  
an Hand einer Vorprüfung festzustellen, ob das Vor- 
haben erhebliche nachteilige Auswirkungen haben  
könnte und somit eine Umweltverträglichkeitsprüfungs- 
pflicht gegeben ist. 

2. Das Landratsamt Aichach-Friedberg kam bei  
überschlägiger Prüfung auf der Grundlage der  
Unterlagen des Geowissenschaftlichen Büros  
Dr. Heimbucher GmbH, Nürnberg vom  
16.02.2009 zu dem Ergebnis, dass durch das  
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus- 
wirkungen nicht zu erwarten sind.  
Somit ist für das Vorhaben keine Umweltver- 
träglichkeitsprüfung durchzuführen. 
  
3. Diese Feststellung ist nach Art. 83 Abs. 3 Satz 3  
BayWG nicht selbständig anfechtbar. 

  
 Dr. Georg Bruckmeir 
Regierungsrat 
_____________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; 
 
Gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO kann bei mehr als 
20 Beteiligten die Zustellung eines Baugenehmigungs-
bescheides durch eine öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Wir bitten daher um Veröffentlichung der 
nachfolgenden Mitteilung im Amtsblatt: 
 
„Betreff: Baurecht; Genehmigung des Antrages der 
MWV GmbH, vertr. durch Herrn Ulrich Jemiller, zur 
Dacherneuerung in Aichach, Münchener Str. 12 + 14, 
auf dem Grundstück Fl. Nr. 1027/37 Gemarkung 
Aichach.“ 
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Mit Bescheid vom 25.02.2009 wurde vom Landratsamt 
Aichach-Friedberg – Untere Bauaufsichtsbehörde – 
folgende Genehmigung erteilt: 
 
„Die bauaufsichtliche Genehmigung zur Dacher-
neuerung auf dem Grundstück Fl. Nr. 1027/37 der 
Gemarkung Aichach wird entsprechend den mit 
Genehmigungsvermerk vom 25.02.2009 versehenen 
Unterlagen erteilt.“ 
 
Der Genehmigungsbescheid, einschließlich die dem 
Genehmigungsbescheid zugrunde liegenden An-
tragsunterlagen, können von den betroffenen Nach- 
barn beim Landratsamt Aichach-Friedberg,  
Münchener Str. 9, 86551 Aichach, Zimmer 210,  
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 
Sätze 4 – 6 Bayer. Bauordnung). 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben.  
Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg, Postfachanschrift: 11 23 
43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 
86152 Augsburg, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erheben. In der Klage müssen Sie den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen 
bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der 
Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift oder 
Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beifügen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur  
   Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom  
   22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Wider- 
   spruchsverfahren im Bereich des Baurechts  
   abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen  
   diesen Bescheid Widers pruch einzulegen. 
 
-  Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig. 
 
-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den    
   Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich   
   ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
-  Die Anfechtungsklage eines Dritten hat gemäß §    
   212 a Abs. 1 Baugesetzbuch keine aufschiebende   
   Wirkung. Beim Bayerischen Verwaltungsgericht   
   Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, kann  
   ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden  
   Wirkung gestellt werden. 
 
I.A. 
 
Jürgen Neidhart 
Regierungsoberinspektor 
_____________________________________________ 

Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Öfffentliche Sicherheit und 
Ordnung/Vollzug des Tiersuchengesetzes 
 
An alle 
Halter von Rindern Schafen und Ziegen 
im Landkreis Aichach-Friedberg 
 
Vollzug des Tierseuchengesetzes, der Verordnung   
zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 
(BlauzungenV), der EG-Blauzungenbekämpfungs-
Durchführungsverordnung und der Verordnung über 
bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der 
Blauzungenkrankheit  
 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur 
Durchführung der Impfkampagne gegen die 
Blauzungenkrankheit 
 
Die Blauzungenkrankheit ist eine durch Insekten 
übertragene Viruskrankheit der Wiederkäuer, die sich 
nach ihrem erstmaligen Auftreten in Deutschland im Jahr 
2006 in der Folgezeit rasant ausgebreitet und 
insbesondere im Jahr 2007 zu schwerwiegenden 
Einzeltiererkrankungen bis hin zu existenzbedrohenden 
Tierverlustraten geführt hat. 
 
Insgesamt sind in Deutschland bisher über 22.000 
Infektionen aufgetreten. Im Freistaat Bayern wurden im 
Jahr 2007 282 Erkrankungen von Tieren an der 
Blauzungenkrankheit registriert, davon ca. ein Drittel bei 
Rindern und zwei Drittel bei Schafen. 2008 waren es 
dank der flächendeckenden Impfpflicht nur noch 42 neue 
Fälle. 
 
Um die Ausbreitung der Blauzungenkrankheit weiter 
einzudämmen, hat das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Schutzimpfung empfänglicher 
Tiere geschaffen. 
 
Die in Deutschland bestehende Impfpflicht für Rinder, 
Schafe und Ziegen soll das Auftreten und die 
Ausbreitung der Blauzungenkrankheit des Serotyps 8 in 
der vektoraktiven Zeit minimieren und dadurch 
wirtschaftliche Folgeschäden mindern. Dieses Ziel lässt 
sich nur erreichen, wenn zügig ein möglichst hoher 
Anteil der Tierpopulation geimpft wird. 
 

Das Landratsamt Aichach-Friedberg erlässt daher 

folgende 

Allgemeinverfügung: 
 
1.  Alle Halter von Rindern, Schafen oder Ziegen haben  
ihre über drei Monate alten Tiere bis spätestens  
19.06.2009 durch einen Tierarzt gegen die  
Blauzungenkrankheit impfen zu lassen. 
 
2.  Die Grundimmunisierung der Rinder erfolgt durch  
eine zweimalige Impfung im Abstand von drei bis vier  
Wochen je Kalenderjahr (Risikoperiode), die  
Grundimmunisierung der Schafe und Ziegen erfolgt  
durch einmalige Impfung pro Kalenderjahr  
(Risikoperiode); für die Auffrischung ist nur eine Impfung  
erforderlich. 
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3.  Vorbehaltlich eines Widerrufs sind von der Impflicht  
ausgenommen: 
 

 Besamungs- oder Deckbullen außer 
Deckbullen im Herdeneinsatz  

 Tiere, die innerhalb der nächsten vier Wochen 
nach der Bestandsimpfung geschlachtet 
werden sollen 

 Tiere, bei denen eine Impfung mit einer Gefahr 
für Leib und Leben des Impfpersonals 
verbunden ist 

 Tiere, bei denen mittels Laboruntersuchung 
eine natürliche Immunität nachgewiesen 
werden kann 

 
4.  Tiere, die zum vorgesehenen Impftermin nicht 
impffähig sind, sind bei Erlangung der Impffähigkeit 
unverzüglich zu impfen. 
  
5.  Rinder-, Schaf- und Ziegenbestände, denen vom  
Amt für Landwirtschaft noch keine zwölfstellige  
Registriernummer zugeteilt wurde (z.B. DE 09 771 xxx  
xxxx), müssen sich beim Veterinäramt des  
Landratsamtes Aichach-Friedberg, Tel.: 08251-92-403,  
umgehend registrieren lassen. 
 
6. Für diesen Bescheid werden Kosten nicht erhoben. 

 
7. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die 
ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 
gemacht. 

Hinweise: 

 
1. Tierhalter, die entgegen § 4 Abs. 1a Satz 1 der EG-
Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung ein 
dort genanntes Tier nicht impfen lassen, begehen eine 
Ordnungswidrigkeit, die gem. § 5 Abs. 2 Nr. 4 der EG-
Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung i. 
V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes mit 
einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden kann. 
  
2.  Widerspruch und Klage gegen diese Verfügung 
haben wegen § 80 Satz 1 Nr. 2 des 
Tierseuchengesetzes keine aufschiebende Wirkung. 
 
3.  Nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d Tierseuchengesetz 
kann Betrieben, die nicht geimpft haben, bei einem 
Ausbruch der Blauzungenkrankheit die Entschädigung 
versagt werden. 
 
4.  Die in der Allgemeinverfügung vom 02. Juni 2008  
festgelegte Impfpflicht bleibt unberührt. 
 
5. Gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen  
Verwaltungsverfahrensgesetzes ist nur der verfügende  
Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu  
machen.  
 
Die Allgemeinverfügung kann mit ihrer Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung während der üblichen 
Geschäftszeiten im Landratsamt Aichach-Friedberg 
Münchener Str. 9, 86551 Aichach, Zimmer 011  
eingesehen werden. 
 

Andrea Waßner 
Regierungsrätin  
____________________________________________                      

Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Abfallrecht 
 
1. Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung 
vom 21.05.2007 
 
Der Landkreis Aichach-Friedberg erlässt aufgrund des 
Art. 7 Abs. 2 und 5 des Gesetzes zur Vermeidung, 
Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen in 
Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz – BayAbfG) 
in Verbindung mit Art. 1 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende 
Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die 
öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Aichach-
Friedberg: 
 
Artikel 1 
 
Die Gebührensatzung für die öffentliche 
Abfallentsorgung des Landkreises Aichach-Friedberg 
vom 21.05.2007 (Abfallgebührensatzung – AGS) wird 
wie folgt geändert: 
 
§ 4 Abs. 9 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„¹Die Gebühr für die Deponierung von thermisch nicht 
behandelbaren Abfällen auf der Deponie Gallenbach 
beträgt je angefangene 20 kg  
 
  8,40 € (420,00 €/t).“ 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. April 2009 in Kraft. 
 
Aichach, den 4. März 2009 
Landkreis Aichach-Friedberg 
 
 
Christian Knauer 
Landrat 
____________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Bundestagswahl 2009 
 
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 
am 27. September 2009 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
für den Wahlkreis 253 Augsburg-Land 
 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen 
 
Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in 
Verbindung mit § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) 
fordere ich hiermit die Parteien und die Wahlbe-
rechtigten zur möglichst frühzeitigen Einreichung der 
Kreiswahlvorschläge auf. 
 
Die Kreiswahlvorschläge sind dem Kreiswahlleiter 
spätestens am 
 
23. Juli 2009, 18.00 Uhr 
 
schriftlich einzureichen.  
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Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen 
zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet 
sich im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 
86150 Augsburg, Zimmer Nr. 141. 
 
A. Voraussetzungen für die Einreichung von   
      Kreiswahlvorschlägen 
 
1.  Kreiswahlvorschläge können von Parteien und 

nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlbe-
rechtigten eingereicht werden. Eine Partei kann    
in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag 
einreichen. 

 
2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem 

Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund 
eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit 
mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, 
können als solche einen Kreiswahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie spätestens am 29. Juni 2009 
dem Bundeswahlleiter (Statistisches Bundesamt, 
65180 Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt 
hat. 

 
 In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem 
Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. 
Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern 
des Bundesvorstands, darunter dem Vorsitzenden 
oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei 
keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der 
jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle 
des Bundesvorstands. Die schriftliche Satzung und 
das schriftliche Programm der Partei sowie ein 
Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung 
des Vorstands sind der Anzeige beizufügen. 

 
B.  Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
1. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines 

Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in 
einem Wahlkreis und hier nur in einem  Kreiswahl-
vorschlag benannt werden. Als Bewerber einer 
Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen 
Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterversamm-
lung hierzu gewählt worden ist. Als Bewerber kann 
nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung 
dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-stimmung ist 
unwiderruflich. 

 
2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der 

Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss 
enthalten 

 
 a)  den Familiennamen, Vornamen, Beruf oder 
Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und die Anschrift 
(Hauptwohnung) des Bewerbers, 

 
 b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 
BWG) deren Kennwort. 
 

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen 
und Anschriften der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 

 
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von 

mindestens drei Mitgliedern des Vorstands 
des Landesverbandes, darunter dem 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich zu unter-
zeichnen. Hat eine Partei in Bayern keinen 
Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so müssen die Kreis-
wahlvorschläge von den Vorständen der 
nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 
gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften 
des einreichenden Vorstands genügen, wenn 
er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, 
dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, 
dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der 
anderen beteiligten Vorstände vorliegt. 

 
5. Die Kreiswahlvorschläge der unter A.2. 

genannten Parteien müssen außerdem    
von mindestens 200 Wahlberechtigten   
des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichner muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein 
und ist bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlags nachzuweisen. 

 
6. Andere Kreiswahlvorschläge müssen von 

mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG), Nr. 5 
Satz 2 gilt entsprechend. Hierbei haben drei 
Unterzeichner ihre Unterschriften auf dem 
Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 

 
7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den 

vorhergehenden Nummern 5 und 6 von 
mindestens 200 Wahlberechtigten unter-
rzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur 
BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO 
zu erbringen. Auf jedem Formblatt für eine 
Unterstützungsunterschrift kann nur eine 
Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter 
werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert. 
 
Bei der Anforderung sind Familienname, 
Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung)  
des vorzuschlagenden Bewerbers anzu-
geben. Wird bei der Anforderung der  Nach-
weis erbracht, dass für den Bewerber im 
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß 
Art. 31 Abs. 7 Meldegesetz eingetragen ist, 
wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) 
eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die 
Angabe eines Postfachs genügt nicht. 
 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvor-
schlags, der den Kreiswahlvorschlag 
einreichen will, sind außerdem bei Parteien 
deren Name und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch diese, bei 
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anderen Kreiswahlvorschlägen deren 
Kennwort anzugeben. Die vorgenannten 
Angaben zum Bewerber und zum Wahl-
vorschlagsträger sind vom Kreiswahlleiter     
im Kopf der Formblätter zu vermerken. 
 
Parteien haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreter-
versammlung zu bestätigen. 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt 
oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 
14) eine Bescheinigung seiner Gemeindebe-
hörde zur BWO beizufügen, dass er im Wahl-
kreis wahlberechtigt ist. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen 
Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat 
jemand mehrere Kreiswahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf 
allen Kreiswahlvorschlägen ungültig.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst 
nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 

 
8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 

 
a) Die Erklärung des vorgeschlagenen 

Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 15 zur BWO, dass er seiner 
Aufstellung zustimmt und für keinen 
anderen Wahlkreis seine Zustimmung 
zur Benennung als Bewerber gegeben 
hat, 

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen 

Gemeindebehörde nach dem Muster 
der Anlage 16 zur BWO, dass der 
Bewerber wählbar ist, 

 
c) bei Kreiswahlvorschlägen von 

Parteien eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die 
Beschlussfassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung, in der der 
Bewerber aufgestellt worden ist, im 
Falle eines Einspruchs nach § 21 
Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 
Satz 2 BWG vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt. Die 
Niederschrift soll nach dem Muster der 
Anlage 17 gefertigt, die Versicherung 
an Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 18 abgegeben werden. Ferner 
haben Parteien dem 
Kreiswahlvorschlag eine Versicherung 
an Eides statt des vorgeschlagenen 
Bewerbers gegenüber dem 
Kreiswahlleiter nach dem Muster der 
Anlage 15 beizufügen, dass er nicht 
Mitglied einer anderen als der den 
Wahlvorschlag einreichenden Partei 
ist.  

d) die erforderliche Zahl von 
Unterstützungsunterschriften nebst 
Bescheinigungen des Wahlrechts der 
Unterzeichner (siehe B.7.), sofern der 
Kreiswahlvorschlag von mindestens 
200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

 
9. Die einzureichenden Unterlagen sind in 

Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die 
Schriftform ist dann gegeben, wenn die 
schriftlich einzureichenden Unterlagen 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sind und beim zuständigen Wahlorgan im 
Original vorliegen. Die Schriftform ist durch  
E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

 
C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahl-

vorschlägen sowie Beseitigung von Mängeln 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und 
der stellvertretenden Vertrauensperson 
zurückgenommen werden, solange nicht über 
seine Zulassung entschieden ist. Ein von 
mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter 
Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit 
der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich 
und handschriftlich vollzogene Erklärung 
zurückgenommen werden. 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 23. Juli 
2009, 18.00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag nur 
durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson und nur dann geändert werden, 
wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit 
verliert. Das Verfahren nach § 21 BWG braucht 
nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften 
nach den Punkten B.5. und B.6. bedarf es nicht. 
Nach der Entscheidung über die Zulassung des 
Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung 
ausgeschlossen. 
 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind 
etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag durch die 
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach 
Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch 
Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben 
werden. 
 
Auskunft über Fragen, welche die Einreichung von 
Wahlvorschlägen betreffen, erteilt das Büro des 
Kreiswahlleiters. Dort sind auch die amtlich 
vorgeschriebenen Vordrucke nach Anlage 14 
(Unterstützungsunterschriften) sowie die weiteren 
Vordrucke nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur 
BWO für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
kostenfrei erhältlich. Letztgenannte Vordrucke sind 
auch im Internetangebot des Landeswahlleiters 
unter www.wahlen.bayern.de abrufbar. 

 
Augsburg, 27.02.2009 
Der Kreiswahlleiter 
M. Koppe 
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1. Änderung der Satzung zu Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid für den Landkreis Aichach-
Friedberg (LKr-BBS) 

 
Der Landkreis Aichach-Friedberg erlässt aufgrund des 
Art. 12 a Abs. 17 Satz 1 der Landkreisordnung für den 
Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826), 
zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des 
Sparkassengesetzes und anderer Rechtsvorschriften 
vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 461), folgende 
Satzungsänderung: 

 
§ 1 

 
In § 31 der Satzung zu Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid für den Landkreis Aichach-Friedberg 
werden die Worte „§ 101 Abs. 1 und 2 und § 102 
GLKrWO“ durch „§ 99 Abs. 1 und 2 und § 100 GLKrWO“ 
ersetzt. 

 
§ 2 

 
Diese Änderung tritt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt in Kraft. 
 
Aichach, 11.03.2009 
 
Christian Knauer 
____________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg;  
Satzung zur Regelung der Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger Kreisbürgerinnen und 
Kreisbürger 
 
Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung  
der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreis-
bürgerinnen und Kreisbürger 
 
Der Landkreis Aichach-Friedberg erlässt aufgrund der 
Art. 14 a, 17 und 30 Abs. 1 Nr. 7 der Landkreisordnung 
für den Freistaat Bayern i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 08.12.2006 (GVBl. S. 975), folgende Satzung: 
 
Artikel 1 
 
Die Satzung zur Regelung der Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger Kreisbürgerinnen und Kreisbürger 
vom 18.06.2008 wird wie folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 1 wird der letzte Satz „Tagungsort für die 
Berechnung der Wegstreckenentschädigung ist das 
Landratsamt Aichach-Friedberg“ gestrichen.  
 
Artikel 2 
 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Aichach, 04.03.2009 
 
 
 
Christian Knauer 
Landrat 
___________________________________________ 
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